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Kommunale Wärmeplanung - Durchführung und Zuschussantragstellung 

 
 
Sachverhalt 

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 Deutschlands Langfristziel formuliert, bis zum 
Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Der Deutsche Bundestag hat mit der Novelle des Bundes-
Klimaschutzgesetz die Klimaschutzziele angehoben: Bis 2045 soll in Deutschland Treibhausgasneutra-
lität hergestellt werden. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland nun um mindes-
tens 65 % und bis 2040 um mindestens 88 % gegenüber dem Niveau von 1990 reduziert werden. 
 
In Kommunen und im kommunalen Umfeld liegen große Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen. 
 
Die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 
(KRL) des Bundes bezweckt durch die Förderung strategischer und investiver Maßnahmen, Anreize zur 
Erschließung von Treibhausgasminderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu verstärken, die Min-
derung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen mit 
Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität zu realisieren. 
 
Mehr als die Hälfte der gesamten Energie in Deutschland fließt in Wärme, zum Großteil aus fossilen 
Energieträgern. Die Wärmewende bietet Kommunen nicht nur große Chancen für mehr Lebensqualität, 
Unabhängigkeit von Energieimporten sowie wirtschaftliche Entwicklung, sondern vor allem auch im Be-
reich Klimaschutz. Sie nimmt somit eine Schlüsselrolle bei der Energiewende ein. Um die gesetzten 
Klimaschutzziele zu erreichen, muss der Wärmebedarf deutlich reduziert und der verbleibende Wärme-
bedarf dekarbonisiert werden. Der Umbau zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung ist komplex, 
schwer zu koordinieren, bietet jedoch zahlreiche Möglichkeiten. Die Steuerung und Koordination dieses 
Transformationsszenarios kann mit einem kommunalen Wärmeplan erfolgen, bei dem die Städte und 
Gemeinden zu den zentralen Akteuren werden. 
 
Mit dem Klimaschutzgesetz werden die großen Kreisstädte (ab 20.000 Einwohner) dazu verpflichtet, bis 
Ende des Jahres 2023 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Das Förderprogramm soll nun alle 
übrigen Gemeinden motivieren und finanziell unterstützen, einen solchen Wärmeplan zu erstellen. 
 
Der kommunale Wärmeplan ist ein strategischer Fahrplan, der das Ziel verfolgt, konkrete Strategien 
und umsetzungsorientierte Maßnahmen für eine klimaneutrale und zugleich wirtschaftliche Wärmever-
sorgung des kompletten Gebäudebestands bis zum Jahr 2040 zu entwickeln. 
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Um eine Förderung nach der Kommunalrichtlinie zu erhalten, gibt es folgende inhaltliche Anforderun-
gen: 
 
1. Bestandsanalyse sowie Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive räumlicher Darstellung: 

 
- Gebäude- und Siedlungstypen unter anderem nach Baualtersklassen 
- Energieverbrauchs- oder bedarfserhebungen 
- Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude 
- Wärme- und Kälteinfrastruktur (Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen, Speicher) 

 
2. Potenzialanalyse zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und lokalen Potenzialen erneuer-

barer Energien 
 

- Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den 
Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegen-
schaften 

- Lokale Potenziale erneuerbarer Energien und Abwärmepotenziale 
Zielszenarien und Entwicklungspfade, mindestens unter Berücksichtigung der jeweils aktuell 
gültigen THG-Minderungsziele der Bundesregierung inklusive räumlich aufgelöster Beschrei-
bung der dafür benötigten Energieeinsparungen und zukünftigen Versorgungsstruktur und da-
mit verbundener Kostenprognosen in Form von Wärmevollkostenvergleichen für eine Anzahl 
typischer Versorgungsfälle, die die Versorgung in der Kommune umfassend abbilden, sowohl 
für die Einzelheizung als auch für die Versorgung mit Fernwärme. Biomasse und nicht-lokale 
Ressourcen sind effizient und ressourcenschonend sowie nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit 
nur dort in der Wärmeversorgung einzuplanen und einzusetzen, wo vertretbare Alternativen 
fehlen. Die energetische Nutzung von Biomasse ist auf Abfall- und Reststoffe zu beschränken. 
Diese Nutzung kann insbesondere bei lokaler Verfügbarkeit im ländlichen Raum vertretbar sein. 
Wenn nicht-lokale Ressourcen eingeplant werden, ist darzulegen, welche Umwelt- und Klima-
auswirkungen dies zur Folge hätte und welche ökonomischen Vorteile und Risiken sich für die 
Verbraucher ergeben im Vergleich zu Alternativen auf Basis lokaler erneuerbarer Energien 
(Wärmevollkosten inkl. Infrastrukturbeitrag) und wie die Versorgung infrastrukturell sicherge-
stellt werden kann (z. B. Anbindung an Wasserstofftransport- und -verteilnetz). Ggf. vorliegende 
oder in Arbeit befindliche Transformationspläne gemäß Bundesförderung für effiziente Wärme-
netze (BEW) sind hinsichtlich der Entwicklung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung zu 
berücksichtigen. Hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von Biomasse und Wasserstoff in der 
leitungsgebundenen Wärmeversorgung gelten die Anforderungen aus den Transformationsplä-
nen der BEW. 

 
3. Entwicklung einer Strategie und eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung und zur Erreichung der 

Energie- und THG-Einsparung inklusive Identifikation von zwei bis drei Fokusgebieten, die bezüg-
lich einer klimafreundlichen Wärmeversorgung kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind; für 
diese Fokusgebiete sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu erarbeiten. 

 
4. Beteiligung sämtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller weiteren relevanten Akteure, ins-

besondere relevanter Energieversorger (Wärme, Gas, Strom), an der Entwicklung der Zielszenarien 
und Entwicklungspfade sowie der umzusetzenden Maßnahmen 

 
5. Verstetigungsstrategie inklusive Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten 
 
6. Controlling-Konzept für Top-down- und Bottom-up-Verfolgung der Zielerreichung inklusive Indika-

toren und Rahmenbedingungen für Datenerfassung und -auswertung 
 
7. Kommunikationsstrategie für die konsens- und unterstützungsorientierte Zusammenarbeit mit allen 

Zielgruppen 
 
 
Die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans wird voraussichtlich ca. 70.000 € kosten. Bei Antragstel-
lung bis 31.12.2023 werden diese mit 90% gefördert. 
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Beschlussantrag 

1. Der Gemeinderat nimmt die Vorgehensweise zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zu-
stimmend zur Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, eine freiwillige kommunale Wärmeplanung nach Maßgabe der 
Kommunalrichtlinie auszuschreiben. 

3. Die Verwaltung beauftragt einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. 
4. Der Eigenanteil wird im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 

 im Ergebnishaushalt 
Aufwand 

€ 

Ertrag 

€ 

einmalig   

wiederkehrend  

 im Finanzhaushalt 
Kosten der Gesamtmaß-

nahme 

€ 

Fremdfinanzierung 

(Zuschüsse, Beiträge 

etc.) 

€ 

im Haushalt zu finanzieren 

€ 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 

Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):  

 
Bereits verbrauchte Mittel in Vorjahren € 

Übertrag Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr € 

Planansatz im laufenden Jahr: € 

Summe € 

 
Noch bereitzustellen: € 

Deckungsvorschlag lfd. Jahr 
Kontierung:  

Verfügbare Mittel: € 

Haushaltsplan in den Folgejahren 20.. € 
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